
- Bevollmächtigte: Rechtsanwältin Kerstin Bielefeld,

Hohenzollernring 25, 50672 Köln --

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 1076/23 -

In dem VIn dem Vererfahrfahrenen
überüber

die Vdie Vererfassungsbeschfassungsbeschwerwerdede

der Frau (…),

gegen a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Köln

vom 17. Mai 2023 - II-25 UF 19/23 -,

b) den Beschluss des Oberlandesgerichts Köln

vom 8. Mai 2023 - II-25 UF 19/23 -

h i e r : Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

die Richterin Ott

und die Richter Radtke,

Wolff

gemäß § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 93d Abs. 2 BVerfGG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473)
am 15. Juni 2023 einstimmig beschlossen:

Die WirkDie Wirksamkeit des Beschlusses des Oberlandesgerichts Ksamkeit des Beschlusses des Oberlandesgerichts Köln völn vom 8.om 8. MaiMai
2023 - II 25 UF 19/23 - so2023 - II 25 UF 19/23 - sowie des Beschlusses des Amtsgerichts Kwie des Beschlusses des Amtsgerichts Köln völn vomom
12.12. Juni 2023 - 316 F 130/23 - wirJuni 2023 - 316 F 130/23 - wird einstweilen bis zur Entscheidung in derd einstweilen bis zur Entscheidung in der
Hauptsache längstens für sechs Monate ausgesetzt.Hauptsache längstens für sechs Monate ausgesetzt.
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G r ü n d e :G r ü n d e :

I.I.

Die Beschwerdeführerin ist die Mutter von zwei 2012 und 2016 geborenen Kindern,
die aus der Ehe mit dem Vater hervorgegangen sind. Seit der Trennung der Eltern Anfang
2020 gab und gibt es eine Vielzahl von umgangs- und sorgerechtlichen Verfahren.

1. In früheren familiengerichtlichen Verfahren waren zum Sorgerecht, insbesondere
zum Teilbereich der Aufenthaltsbestimmung, unterschiedliche gerichtliche Entscheidun-
gen ergangen, die zu mehrfachen Aufenthaltswechseln der Kinder führten. So wurde im
Juni 2020 zunächst in einem einstweiligen Anordnungsverfahren dem Vater vorläufig
das Aufenthaltsbestimmungsrecht allein übertragen und die zugleich angeordnete Her-
ausgabe der Kinder an ihn unter Hinzuziehung von Jugendamt, Gerichtsvollzieher und
Polizeikräften vollstreckt. Nachdem die im zugehörigen Hauptsacheverfahren beauf-
tragte Gutachterin empfohlen hatte, den Lebensmittelpunkt der Kinder (wieder) bei der
Beschwerdeführerin zu begründen und dem Vater einen umfänglichen Umgang einzu-
räumen, übertrug das Familiengericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht wiederum auf
die Beschwerdeführerin und traf eine weitgehend einem paritätischen Wechselmodell
entsprechende Umgangsregelung. Seit dem September 2022 ließ die Beschwerdefüh-
rerin allerdings keine Umgangskontakte mit dem Vater mehr zu und berief sich dafür auf
die entsprechende Ablehnung durch die Kinder.

2. Daraufhin regte der Vater das Ausgangsverfahren zur (erneuten) vorläufigen Rege-
lung des Sorgerechts an. Das Familiengericht übertrug ohne vorherige mündliche Ver-
handlung in diesem Verfahren im November 2022 das Aufenthaltsbestimmungsrecht
vorläufig auf den Vater und ordnete im Dezember 2022 die unverzügliche Herausgabe
der Kinder an ihn an. Diese Herausgabeanordnung wurde erneut durch den Gerichtsvoll-
zieher unter Hinzuziehung von Jugendamt und Polizeivollzugskräften vollstreckt. Das
Familiengericht bestellte den Kindern anschließend einen Verfahrensbeistand. Dieser
empfahl nach Gesprächen mit den Kindern, das Aufenthaltsbestimmungsrecht wieder-
um der Beschwerdeführerin zurück zu übertragen. Nach Durchführung einer mündli-
chen Verhandlung (vgl. § 54 Abs. 2 FamFG) und Anhörung der Beteiligten sowie beider
Kinder hob das Familiengericht mit Beschluss vom 31. Januar 2023 seine Entscheidung
aus dem November 2022 auf, so dass erneut die Beschwerdeführerin das Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht innehatte und die Kinder deshalb bei ihr leben. Auf die Beschwerde des
Vaters hin änderte das Oberlandesgericht durch den mit der Verfassungsbeschwerde an-
gegriffenen Beschluss vom 8. Mai 2023 die Entscheidung des Familiengerichts vom
31. Januar 2023 ab und übertrug dem Vater das Aufenthaltsbestimmungsrecht vorläufig
zur alleinigen Ausübung. Eine dagegen gerichtete Anhörungsrüge der Beschwerdefüh-
rerin wies das Oberlandesgericht als unbegründet zurück.

3. Mittlerweile hat das Familiengericht in Umsetzung der vorläufigen Sorgerechtsent-
scheidung des Oberlandesgerichts mit Beschluss vom 12. Juni 2023 die Herausgabe der
Kinder an ihren Vater angeordnet. Diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin im
Verfassungsbeschwerdeverfahren nachgereicht.
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4. In ihrer Verfassungsbeschwerde macht die Beschwerdeführerin unter anderem gel-
tend, in ihrem Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 GG verletzt zu sein. Mit ihrem Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung (§ 32 Abs. 1 BVerfGG) erstrebt sie, die Vollziehung der
Entscheidungen zum Aufenthaltsbestimmungsrecht und zur Kindesherausgabe vorläu-
fig auszusetzen und macht dafür vor allem den Kindern drohende Schäden geltend.

II.II.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hat Erfolg; sie ist zur Abwehr
schwerer Nachteile dringend geboten.

1. Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall einen Zu-
stand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer
Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen
Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist. Dabei haben die Gründe, die für die
Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsakts vorgetragen werden, grundsätz-
lich außer Betracht zu bleiben, es sei denn, das in der Hauptsache zu verfolgende Be-
gehren, hier also die Verfassungsbeschwerde, erweist sich von vornherein als unzuläs-
sig oder offensichtlich unbegründet (vgl. BVerfGE 88, 185 <186>; 103, 41 <42>; 112, 284
<291>; 121, 1 <14 f.>; stRspr). Die erkennbaren Erfolgsaussichten einer Verfassungsbe-
schwerde sind zu berücksichtigen, wenn ein Abwarten den Grundrechtsschutz vereitelte
(vgl. BVerfGE 111, 147 <153>; BVerfG, Beschlüsse der 1. Kammer des Ersten Senats vom
15. April 2020 - 1 BvR 828/20 -, Rn. 9 f. und vom 6. September 2021 - 1 BvR 1750/21 -,
Rn. 14).

Bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens sind die Folgen, die eintreten wür-
den, wenn die einstweilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber
später Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen abzuwägen, die entstünden, wenn die
begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Verfassungsbeschwerde aber der
Erfolg zu versagen wäre (vgl. BVerfGE 88, 185 <186>; stRspr). Wegen der meist weittra-
genden Folgen, die eine einstweilige Anordnung in einem verfassungsgerichtlichen
Verfahren auslöst, ist bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG ein
strenger Maßstab anzulegen (vgl. BVerfGE 87, 107 <111>; stRspr). Im Zuge der nach § 32
Abs. 1 BVerfGG gebotenen Folgenabwägung legt das Bundesverfassungsgericht seiner
Entscheidung in aller Regel die Tatsachenfeststellungen und Tatsachenwürdigungen in
den angegriffenen Entscheidungen zu Grunde (vgl. BVerfGE 34, 211 <216>; 36, 37
<40>). Anderes ist dann geboten, wenn die getroffenen Tatsachenfeststellungen offen-
sichtlich fehlsam sind oder die Tatsachenwürdigungen unter Berücksichtigung der be-
troffenen Grundrechtsnormen offensichtlich nicht tragen (vgl. BVerfGK 3, 97 <99>;
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 7. Dezember 2020 - 1 BvR 2719/
20 -, Rn. 7 m.w.N.). In Sorgerechtsstreitigkeiten ist auch zu berücksichtigen, dass die Ab-
wägung vorrangig am Kindeswohl zu orientieren ist (BVerfG, Beschluss der 1. Kammer
des Ersten Senats vom 6. September 2021 - 1 BvR 1750/21 -, Rn. 15 m.w.N.).

2. Bei Anlegen dieser Maßstäbe ist der Erlass der einstweiligen Anordnung geboten.
Die Verfassungsbeschwerde ist jedenfalls insoweit zulässig und nicht offensichtlich un-
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begründet als die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihres Elternrechts aus Art. 6
Abs. 2 Satz 1 GG durch den Beschluss des Oberlandesgerichts vom 8. Mai 2023 rügt (a).
Die deswegen erforderliche Folgenabwägung führt aus Gründen des Wohls der beiden
betroffenen Kinder zum Erlass der einstweiligen Anordnung (b).

a) Die Verfassungsbeschwerde ist jedenfalls in dem vorgenannten Umfang zulässig
und nicht offensichtlich unbegründet. Eine Verletzung des Elternrechts (Art. 6 Abs. 2
Satz 1 GG) der Beschwerdeführerin kommt sowohl im Hinblick auf die aus dieser Ge-
währleistung folgenden Anforderungen an die Schaffung einer möglichst zuverlässigen
Grundlage für eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung (vgl. BVerfGE 55, 171
<182>; BVerfGK 17, 407 <412>) in Betracht als auch im Hinblick auf die Begründungsan-
forderungen an das Fachgericht, wenn es in seiner Entscheidung der Einschätzung von
Sachverständigen oder von beteiligten Fachkräften (insbesondere Verfahrensbeistand,
Jugendamt, Familienhilfe, Vormund) nicht folgt (vgl. BVerfG, Beschlüsse der 1. Kammer
des Ersten Senats vom 12. Februar 2021 - 1 BvR 1780/20 -, Rn. 29 und vom 14. April 2021
- 1 BvR 1839/20 -, Rn. 20).

b) Die daher gebotene Folgenabwägung führt unter Berücksichtigung des Wohls der
Kinder, die von der mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen vorläufigen Sorge-
rechtsentscheidung und der darauf bezogenen Herausgabeanordnung betroffen sind,
zum Erlass der einstweiligen Anordnung.

aa) Erginge die einstweilige Anordnung nicht, wäre die Verfassungsbeschwerde aber
später erfolgreich, so würden die Kinder zunächst erneut in den Haushalt des Vaters
wechseln. Angesichts der Erkenntnisse zu den Abläufen der Vollstreckung von Herausga-
beanordnungen in früheren Sorgerechtsverfahren und des Umstandes, dass es die dritte
Vollstreckung in der Sache wäre, ist von erheblichen Belastungen für die Kinder im Falle
der Umsetzung der Herausgabeanordnung auszugehen, die über diejenigen hinausge-
hen, die mit einem Wechsel des Lebensmittelpunktes für sie ohnehin einhergehen. Die
mit den zu erwartenden Modalitäten des Vollzugs der auf der angegriffenen Sorge-
rechtsentscheidung beruhenden Herausgabeanordnung verbundenen Belastungen
dürfte noch über diejenigen bei den ersten beiden Vollstreckungen (und den weiteren
gescheiterten Vollstreckungsversuchen) hinausgehen. Bei der hier gebotenen Ausrich-
tung der Folgenabwägung am Kindeswohl (Rn. 8) ist auch in den Blick zu nehmen, dass
Kinder mit der Kundgabe ihres Willens von ihrem Recht auf Selbstbestimmung Gebrauch
machen und ihrem Wille mit zunehmendem Alter größere Bedeutung zukommt; die Er-
fahrung von Missachtung der eigenen Persönlichkeit kann sich schädlich auswirken (vgl.
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 25. April 2015 - 1 BvR 3326/14 -,
Rn. 17 m.w.N.). Nach der von dem Oberlandesgericht selbst zugrunde gelegten Haltung
der Kinder lehnen diese mittlerweile Kontakte zum Vater ab. Zu berücksichtigen ist zu-
dem, dass im Falle des Erfolgs der Verfassungsbeschwerde ‒ ohne dass zuvor eine einst-
weilige Anordnung erlassen würde ‒ eine abweichende Entscheidung zum Aufenthalts-
bestimmungsrecht durch das Oberlandesgericht möglich ist. Damit wäre wiederum ein
Wechsel des Lebensmittelpunktes der Kinder verbunden, auch wenn dieser bei anhal-
tender Willenslage der Kinder bei der Rückkehr zur Mutter möglicherweise mit weniger
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Belastungen verbunden sein würde.

bb) Erginge die einstweilige Anordnung und wäre die Verfassungsbeschwerde nach-
folgend erfolglos, verblieben die Kinder für den Zeitraum bis zur Entscheidung darüber
noch im Haushalt der Beschwerdeführerin. Das ginge auf der Grundlage der von dem
Oberlandesgericht getroffenen Feststellungen wegen der von diesem – wohl abwei-
chend von der aktuellen Einschätzung des Verfahrensbeistandes und derjenigen der im
Jahr 2020 in einem früheren Verfahren beauftragten Sachverständigen – in Zweifel ge-
zogenen Erziehungsfähigkeit der Beschwerdeführerin möglicherweise mit einer Beein-
trächtigung des Kindeswohls sowie einer weiteren Entfremdung vom Vater einher.

cc) In der Abwägung dieser Folgen wiegen die Nachteile, die bei Erlass der einstweili-
gen Anordnung eintreten, dennoch weniger schwer als die bei Ausbleiben der einstwei-
ligen Anordnung zu erwartenden. Die Folgen mehrfacher Wechsel des Lebensmittel-
punktes bei zwei Kindern innerhalb eines erwartbar überschaubaren Zeitraums wiegen
schon für sich genommen schwer. Ihr Gewicht wird noch dadurch erhöht, dass die Kin-
der der Beschwerdeführerin in den vergangenen rund drei Jahren mehrfach solche
Wechsel erleben mussten. Dabei waren die Umstände der beiden Wechsel in den väter-
lichen Haushalt besonders belastend. Dass dies durch das Verhalten der Beschwerdefüh-
rerin mit verursacht sein mag, ändert an der Belastung für die Kinder und die damit ein-
hergehende Beeinträchtigung des Kindeswohls nichts. Demgegenüber wiegen die
möglichen Nachteile für das Kindeswohl bei einem weiteren zeitweiligen Verbleib der
Kinder im Haushalt der Beschwerdeführerin weniger schwer. Ungeachtet der geäußer-
ten Zweifel an der Erziehungsfähigkeit der Beschwerdeführerin legt auch das Oberlan-
desgericht keine Kindeswohlgefährdung zugrunde, sondern hält die Übertragung des
Aufenthaltsbestimmungsrechts auf den Vater deshalb für kindeswohldienlicher, um ei-
ner (weiteren) Entfremdung zwischen ihm und den Kindern entgegenzuwirken.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Ott Radtke Wolff
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